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ZeSo 4/99 Entscheide und juristische Beiträge

Erben und Verwandte

Offentlichrechtliche Rückerstattungspflicht

Die Regelung in § 28 des Sozialhilfegesetzes
des Kantons Zürich, wonach beim Tod des

Hilfeempfängers gegenüber dem Nachlass ein

Anspruch auf Rückerstattung entsteht, ver-
stösst laut Urteil des Bundesgerichts nicht
gegen übergeordnetes Bundesrecht (Art. 2

Ubergangsbestimmungen zur Bundesverfassung).

Wohl ist die privatrechtliche
Verwandtenunterstützungspflicht in den Artikeln
328 und 329 des Zivilgesetzbuchs
abschliessend geregelt. Neben dieser
zivilrechtlichen Beistandspllicht besteht aber
auch eine auf öffentlichem Recht
basierende Unterstützungspflicht. Denn
sowohl die Bundesverfassung selbst

(Art. 48) wie auch das ungeschriebene
Grundrecht aufExistenzsicherung (BGE
1211 367) verpflichten die Gemeinden
und Kantone dazu, Bedürftige zu
unterstützen. Dabei entsteht zwischen der
unterstützenden Behörde und dem
unterstützten Bedürftigen ein
öffentlichrechtliches Verhältnis, das in der kantonalen

Gesetzgebung geregelt werden
darf. Wörtlich meint das Bundesgericht
dazu: «Es liegt in der Kompetenz der
Kantone zu bestimmen, unter welchen
Voraussetzungen und von wem eine
Rückerstattung solcher öffentlichrechtlicher

Fürsorgeleistungen geschuldet ist
und in welchem Verfahren sie rechtsverbindlich

festgesetzt wird. Namentlich
regelt das kantonale Fürsorge- bzw.
Sozialhilferecht auch die Voraussetzungen,
unter welchen ein ehemaliger Unter¬

stützter (oder nach seinem Tode seine
Erben) zur Rückerstattung bezogener
öffentlichrechtlicher Sozialhilfe verpflichtet

werden kann.» Somit gelangen die
Vorschriften des ZGB lediglich dann zur
Anwendung, wenn das Gemeinwesen
anstelle unterstützungspflichtiger
Verwandter Fürsorgeleistungen erbracht
hat und dafür Regress auf die betreffenden

Verwandten nehmen will.
Dabei gilt es aus Sicht des

Bundesgerichts im Auge zu behalten, dass sich
die Rechtsstellung der als Erben belangten

Verwandten wesentlich von der
Rechtsstellung der zivilrechtlich unter-
stützungspllichtigen Verwandten
unterscheidet. Diese können sich nämlich
ihrer Unterstützungspflicht nicht entziehen,

sofern sie in günstigen Verhältnissen

leben, während die Erben die
Erbschaft ausschlagen können (Art. 566 ff.
Zivilgesetzbuch). Die öffentlich-rechtliche

Rückerstattungspflicht der Erben
soll sicherstellen, dass das allfällige
Vermögen eines aus öffentlichen Mitteln
unterstützten Erblassers vorab zur Abgeltung

dieser Leistungen verwendet wird
und nicht zur Bereicherung der Erben.
Praktisch zum Tragen kommen solche

Regelungen unter anderem dort, wo
eine bedürftige Person über Vermögenswerte

verfügt, die sich zu deren Lebzeiten

- wie etwa eine nutzniessungsbelaste-
te Liegenschaft - nicht verwerten lassen.

Markus Felber

(Urteil 2P.36/1998 vom 16.11.98)
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